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Eislauf allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen - Öffnung des Eisstadions West am Wo-
chenende

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04257 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 21 – Pasing-Obermenzing
vom 26.07.2022

Sehr geehrter Herr Vogelsgesang,

bei der im Antrag Nr. 20-26 / B 04257 des Bezirksausschusses 21 vom 26.07.2022 angespro-
chenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne 
des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer stadt-
ratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

In Ihrem Antrag baten Sie darum, dass die Landeshauptstadt München dem BA 21 ein nach-
haltiges Konzept zur Öffnung des Eisstadions West nicht nur für die Vereine, sondern auch für
die Öffentlichkeit vorlegt.

Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Neben dem Vereinssport steht das Eis- und Funsportzentrum West auch dem Schulsport und 
der Öffentlichkeit zur Verfügung. Teilnehmer*innen am Vereinssport sind selbstverständlich 
auch die im Sportverein organisierten Münchner Bürger*innen. Aufgrund der Priorisierung ste-
hen die Münchner Sportvereine an erster Stelle bei der Nutzungsvergabe. Da die 
(Punkt-)Spiele naturgemäß an den Wochenenden ausgetragen werden, sich der Bedarf der 
Vereine in den letzten Jahren stetig erhöht hat und die Sportflächen nur begrenzt zur Verfü-
gung stehen, konnte am Wochenende grundsätzlich kein Öffentlicher Lauf mehr angeboten 
werden, außer in den letzten Weihnachtsferien. Die Wochenenden im Zeitraum der Ferien wa-
ren dem Öffentlichen Lauf vorbehalten. 
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Das Referat für Bildung und Sport wird auch in der nächsten Wintersaison darauf achten, ob 
nicht auch in den Faschingsferien bzw. nach Ende der Punktspielrunde verbleibende Wochen-
enden dem Öffentlichen Lauf zur Verfügung gestellt werden können. Eine Priorisierung der 
Münchner Sportvereine sehen wir als gerechtfertigt an, zumal sich diese Vereine aus der 
Münchner Bevölkerung verschiedenster Altersklassen zusammensetzen und ein wichtiges 
Breitensportangebot bieten.

Der Antrag Nr. 20-26 / B 04257 des Bezirksausschusses des 21. Stadtbezirks Pasing-Ober-
menzing vom 26.07.2022 ist hiermit satzungsgemäß behandelt.

Das Direktorium HA II/V 2, BA-Geschäftsstelle West, erhält einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Florian Kraus
Stadtschulrat


